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Amtliche Bekanntmachung der
Großen Kreisstadt Dachau

Satzung

zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts

(Gemeindeverfassungsrechtssatzung)

Die Stadt Dachau erlässt auf Grund der Art. 20a Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2, 23, 32, 33, 34 Abs. 
2, 35 Abs. 1 Satz 2, 88 und 103 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I) zuletzt 
geändert durch § 1 des Gesetztes vom 09.12.2025 (GVBl. S. 637), folgende 

S a t z u n g:

§ 1
Zusammensetzung des Stadtrates

Der Stadtrat besteht aus dem berufsmäßigen Oberbürgermeister (§ 4) und 40 ehrenamtlichen 
Mitgliedern.

§ 2
Ausschüsse

(1) Der Stadtrat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung seiner Aufgaben folgende 
Ausschüsse:
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a) den Haupt- und Finanzausschuss,

bestehend aus dem Oberbürgermeister als Vorsitzenden und 14 ehrenamtlichen 
Mitgliedern,

b) den Bau- und Planungsausschuss,

bestehend aus dem Oberbürgermeister als Vorsitzenden und 14 ehrenamtlichen 
Mitgliedern,

c) den Familien- und Sozialausschuss

bestehend aus dem Oberbürgermeister als Vorsitzenden und 14 ehrenamtlichen 
Mitgliedern

d) den Kulturausschuss

bestehend aus dem Oberbürgermeister als Vorsitzenden und 14 ehrenamtlichen 
Mitgliedern,

e) den Werkausschuss,

bestehend aus dem Oberbürgermeister als Vorsitzenden und 14 ehrenamtlichen 
Mitgliedern,

f) den Umwelt- und Verkehrsausschuss

bestehend aus dem Oberbürgermeister als Vorsitzenden und 14 ehrenamtlichen 
Mitgliedern,

g) den Rechnungsprüfungsausschuss

bestehend aus einem Ausschussmitglied als Vorsitzenden, einem 
Ausschussmitglied als stellvertretenden Vorsitzenden und weiteren 5 
Stadtratsmitgliedern.

(2) Für die Mitglieder jedes Ausschusses werden für den Fall ihrer Verhinderung je Fraktion, 
Gruppe oder Ausschussgemeinschaft auf deren Vorschlag bis zu fünf stellvertretende 
Mitglieder in einer bestimmten Reihenfolge namentlich bestellt.

(3) Die Ausschüsse sind vorberatend tätig soweit der Stadtrat selbst zur Entscheidung 
zuständig ist. Im Übrigen beschließen sie an Stelle des Stadtrates (beschließende 
Ausschüsse).

(4) Das Aufgabengebiet der Ausschüsse im Einzelnen ergibt sich aus der 
Geschäftsordnung soweit es nicht durch gesetzliche Bestimmungen festgelegt ist.

§ 3
Tätigkeit der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder;

Entschädigung

(1) Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erstreckt sich auf die Mitwirkung bei 
den Beratungen und Entscheidungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse. Außerdem 



können einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Überwachungsbefugnisse 
nach näherer Vorschrift der Geschäftsordnung übertragen werden.

(2) Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit eine 
Aufwandsentschädigung von monatlich 265 Euro.

Stadträte, die ein Referat bekleiden, erhalten zusätzlich pro Monat 120 Euro. Diese 
Referentenzulage wird nur einmal gewährt, auch wenn ein Stadtratsmitglied mehrere 
Referate bekleidet. Stadträte, die als Fraktionsvorsitzende tätig sind, erhalten außerdem 
monatlich 120 Euro. Die Fraktionen können Mitglieder unterschiedlichen Geschlechts 
gleichberechtigt für den Vorsitz benennen. Sollten weitere Fraktionsvorsitzende benannt 
werden, wird die Entschädigung gleichmäßig auf sie verteilt. Die 
Aufwandsentschädigung wird jährlich ausbezahlt. Ferner werden für die Teilnahme an 
Ausschuss-Sitzungen 120 Euro pro Mitglied und Sitzung gewährt. Referenten, die 
gemäß Ladung an einer Ausschuss-Sitzung teilnehmen, erhalten die gleiche 
Entschädigung wie die Ausschussmitglieder.

(3) Selbständig Tätige erhalten auf Antrag neben der Sitzungsentschädigung für die durch 
die Teilnahme an Ausschusssitzungen entstehenden Zeitversäumnisse eine pauschale 
Verdienstausfallentschädigung. Die Verdienstausfallpauschale beträgt für jede Stunde 
Sitzungsdauer 45 Euro. Zur Sitzung zählt der Zeitraum eine Stunde vor Beginn der 
Sitzung bis maximal 17 Uhr. Angebrochene Stunden werden als volle Stunden 
berechnet. Die Entschädigung wird für höchstens 10 Stunden je Tag gewährt. Die 
Eigenschaft als Selbständiger ist bei erstmaliger Antragsstellung in geeigneter Form 
nachzuweisen, mindestens einmal je Wahlperiode.

(4) Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erhalten für auswärtige Tätigkeit Reisekosten 
und Tagegelder nach den Sätzen der Stufe B des Bayerischen Reisekostengesetzes.

(5) Stadtratsmitglieder, die Arbeiter oder Angestellte sind, haben außerdem Anspruch auf 
Ersatz des entstandenen Verdienstausfalles.

(6) Stadtratsmitglieder, die in Ausübung ihres Ehrenamtes einen Sachschaden erleiden, 
erhalten eine Entschädigung nach Maßgabe der jeweils geltenden Richtlinien über den 
Schadensersatz bei Staatsbediensteten.

§ 4
Oberbürgermeister

Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Stadtrates und der Leiter der Stadtverwaltung (Art. 
36, 37 GO). Er ist Beamter auf Zeit.

§ 5
Stellvertretung des Oberbürgermeisters

(1) Der Oberbürgermeister wird im Falle seiner Verhinderung durch den zweiten 
Bürgermeister vertreten bei dessen Verhinderung durch den dritten Bürgermeister (Art. 
39 Abs. 1 Satz 1 GO).

(2) Der zweite und dritte Bürgermeister sind Ehrenbeamte.

§ 6
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.



(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung über die Regelung von Fragen des örtlichen 
Gemeindeverfassungsrechts vom 08.05.2014 außer Kraft.

STADT DACHAU
Dachau, den 11.05.2026

Florian Hartmann
Oberbürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung

Am      ,       Uhr, findet eine öffentliche Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses statt.

Ort:      

Es werden folgende Tagesordnungspunkte behandelt:

1. VHS Dachau GmbH;
Bevollmächtigung des Oberbürgermeisters zur Beschlussfassung in der 
Gesellschafterversammlung, hier:
Bestellung der WP Gesellschaft BKWP Wiedemann & Partner mbB zum 
Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024/2025 (01.02.2024 – 
31.01.2025) sowie des Verwendungsnachweises (Zuwendungen der Stadt 
Dachau) 2024/2025 (01.02.2024 – 31.01.2025)

2. VHS Dachau GmbH; hier: Ermächtigung zur Beschlussfassung in der 
Gesellschafterversammlung - Jahresabschluss zum 31.01.2024 und 
Entlastung Aufsichtsrat und Geschäftsführung

3. Annahme von Spenden

4. Verschiedenes öffentlich

Dachau, 12.05.2026
STADT DACHAU

Florian Hartmann
Oberbürgermeister



*****

Öffentliche Bekanntmachung

Am Donnerstag, 21. Mai 2026, 14:30 Uhr, findet eine öffentliche Sitzung des Bau- und 
Planungsausschusses statt.

Ort: Alter Sitzungssaal im Rathaus Dachau

Es werden folgende Tagesordnungspunkte behandelt:

1. Stadtgebiet Dachau
Neuaufstellung des Flächennutzungsplans mit integriertem
Landschaftsplan
Sachstand, weitere Vorgehensweise und neue Zusammensetzung der 
Lenkungsgruppe

2. Äußere Langwieder Straße
Bebauungsplan "Äußere Langwieder Straße, Straßenbebauungsplan",
BP Nr. 190/25
Billigung der Vorentwurfsplanung für das frühzeitige Beteiligungsverfahren

3. Schleißheimer Straße 45
Neubau von 68 Wohnungen, einer eingeschossigen Tagespflege,
einem Backshop und einer Tiefgarage mit 70 Stellplätzen
Vorbescheid

4. Verschiedenes öffentlich

Dachau, 11.05.2026

Florian Hartmann
Oberbürgermeister

STADT DACHAU

Florian Hartmann

Oberbürgermeister

Erscheinungshinweis:
Das Amtsblatt der Stadt Dachau wird ausschließlich digital veröffentlicht und erscheint nach 
Bedarf. Es wird auf der öffentlich zugänglichen Internetseite der Stadt Dachau unter 
www.dachau.de/dachauer-amtsblatt veröffentlicht. Das dort eingestellte elektronische pdf/A 
Dokument ist die amtlich bekanntgemachte Fassung. Die Einsichtnahme kann zu den 
allgemeinen Dienstzeiten im Rathaus, Konrad-Adenauer-Straße 2-6, 85221 Dachau, Zimmer 
218, erfolgen.

http://www.dachau.de/dachauer-amtsblatt

